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Einleitung und Allgemeines 
zur Mehrwertsteuer
Auf den ersten Blick verlangen die Einrichtung
einer Arztpraxis oder ihre Reorganisation keine
besondere Betrachtung hinsichtlich der Steuer-
problematik, namentlich nicht in Bezug auf die
Mehrwertsteuer. Die Leistungen im Gesundheits -
wesen sind gemäss den Bestimmungen von Arti-
kel 18 des MWStG (Mehrwertsteuergesetz) von
der Mehrwertsteuer ausgenommen, das heisst, die
entsprechenden Einnahmen sind nicht mehr-
wert steuerpflichtig. Deshalb untersteht die grosse
Mehrheit der Arztpraxen nicht der Mehrwert-
steuer.

Nicht steuerpflichtige medizinische Leistun-
gen sind insbesondere Pflege, medizinische Be-
handlungen, Krankenpflege und Krankentrans-
port. Bis hierhin besteht kein Grund zur Sorge
betreffend Mehrwertsteuer. Hingegen sind ge-
wisse Leistungen oder Abgaben von Waren, die
zwar im Rahmen der Medizin ausgeführt werden,
aber nicht Teil der Behandlung sind, der Mehr-
wertsteuer unterstellt. In diesen Fällen, zum Bei-
spiel bei Einnahmen aus dem Verkauf von Medi-
kamenten, orthopädischen Geräten, Prothesen
oder aus der Erstellung von Gutachten entsteht
eine Mehrwertsteuerpflicht für die Arztpraxis.
Diese besteht jedoch nur, wenn gewisse Grenzen
überschritten werden bzw. wenn pro Jahr ein Um-
satz von mehr als 75000 Franken für steuerpflich -
tige Leistungen erzielt wird, und die zu entrich-
tende Nettosteuer (Mehrwertsteuer auf Einnah-
men abzüglich Vorsteuer) mehr als 4000 Franken
pro Jahr beträgt. Letztgenannte Besonderheit ist
nur bis zu einer Umsatzhöhe von 250000 Fran-
ken gültig.

Die Branchenbroschüre Nr. 20 «Gesundheits -
wesen» gibt eine detaillierte Übersicht über die
mehrwertsteuerpflichtigen oder von der Mehr-
wertsteuer befreiten Leistungen und Abgaben.

Wir weisen darauf hin, dass die Steuerbehör-
den hinsichtlich der Mehrwertsteuerpflicht keine
Initiative übernehmen. Gemäss dem Prinzip der
Selbstbesteuerung obliegt es dem Steuerpflichtigen,
herauszufinden, ob er mehrwertsteuerpflichtig ist
oder nicht, und die erforderlichen Formalitäten
zu erledigen. Wird jedoch nichts unternommen,
hat die Steuerverwaltung alle «Musse», eine rück-
wirkende Steuerpflicht für einen Zeitraum von
bis zu 5 Jahren geltend zu machen. Es ist deshalb
unerlässlich, diese Fragen – auch wenn sie bei

weitem nicht die ersten sind, die innerhalb einer
Arztpraxis auftauchen – ernst zu nehmen.

Überarbeitung der Mehrwertsteuer
Der vorliegende Artikel befasst sich nicht mit
den gesetzlichen Änderungsvorlagen, die derzeit
bei den Bundesbehörden in Diskussion und Aus-
arbeitung sind. Einerseits sind mehrere Projekte
in Bearbeitung, andererseits würden diese, falls
eine totale Überarbeitung oder eine eidgenös -
sische Abstimmung erforderlich wären, wahr-
schein lich erst in 2–3 Jahren oder noch später in
Kraft treten.

Wir möchten indessen daran erinnern, dass
die wichtigste Änderung in der Abschaffung von
Ausnahmen besteht. Dies würde wie schon ge-
sagt bedeuten, dass die Gesundheitsleistungen
mit einem neuen Satz in der Höhe von 6,00% be-
steuert würden. Die Kostensteigerung würde teil-
weise über die Rückgewinnung der auf den Ab-
gaben, Gemeinkosten und Investitionen bezahl-
ten Mehrwertsteuer abgeschwächt.

Gruppenpraxen

Einfache Gesellschaft und Gruppenpraxis
Unter Gruppenpraxis versteht man die Gemein-
schaft mehrerer Ärzte zwecks gemeinsamer Nut-
zung von Infrastrukturen oder Personal. Ziel kann
auch sein, Kenntnisse oder Spezialisierungen zu-
sammenzulegen. Der Begriff Gruppenpraxis ist
weder ein rechtlicher noch ein steuerrechtlicher
Begriff, sondern eine umgangssprachliche Be-
zeichnung für diese Art von Infrastruktur.

Die vorliegende Abhandlung befasst sich nur
mit Gruppenpraxen, in denen jeder Arzt im eige-
nen Namen und auf eigene Rechnung tätig ist
(der häufigste Fall), seine eigenen Leistungen
fakturiert, seine Praxis selbstständig führt und nur
Infrastruktur oder Personal mit den anderen Ärz-
ten teilt. Also kein «Poolsystem» mit Verbuchung
aller Einnahmen auf ein einziges Konto und ge-
meinsamer Ausübung des Berufs innerhalb der
Praxis. Ebenso wenig geht es an dieser Stelle um
Arztpra xen, die als Aktiengesellschaft oder Gesell -
schaft mit beschränkter Haftung organisiert sind.

Diese Art von Gemeinschaft wird juristisch
gesehen von den Bestimmungen betreffend die
einfache Gesellschaft geregelt. Das Obligationen -
recht definiert wie folgt (OR Art. 530ff.): «Gesell-
schaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei
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oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemein-
samen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mit-
teln.» Die im Obligationenrecht aufgeführten
Be stimmungen kommen nur durch die Tatsache
zur Anwendung, dass diese Eigenschaften erfüllt
werden, sei dies mit oder ohne schriftliches Ein-
verständnis, bzw. mit oder ohne Bewusstsein,
eine rechtliche Einheit zu bilden. Im Übrigen ist
die einfache Gesellschaft keine eigene juristische
Person, denn die Rechtssubjekte sind die Gesell-
schafter und nicht die Gesellschaft.

Im Rahmen einer Gemeinschaftsarztpraxis
investiert die einfache Gesellschaft beziehungs-
weise die Gruppenpraxis in gemeinsame Infra-
strukturen (Mobiliar, medizinische Geräte) und
teilt die aufgelaufenen Kosten unter den Beteilig-
ten auf, d.h. unter den Ärzten der Gruppe, in die-
sem Fall unter die Gesellschafter der einfachen
Gesellschaft.

Mehrwertsteuer und einfache Gesellschaft
Nach den vorhergehenden Ausführungen ist die
Verbindung zur Mehrwertsteuer noch nicht offen -
sichtlich. Sie kommt tatsächlich erst zum Tragen,
wenn die aufgelaufenen Kosten geteilt werden.
Verrechnet nämlich eine einfache Gesellschaft ihren
Gesellschaftern die Kosten, sind diese Leistungen
grund sätzlich mehrwertsteuerpflichtig.

Im Gegensatz zum Einkommenssteuerrecht
(direkte Steuer) ist bei der Mehrwertsteuer die ein-
fache Gesellschaft steuerpflichtig und nicht die
Gesellschafter.

In jedem Fall gelten aber die in der Einleitung
erwähnten Minimalwerte bezüglich der Verrech -
nung von Infrastrukturen in einer Gruppenpraxis.
Deshalb sind nur Gruppenpraxen betroffen, die diese
Grenzen überschreiten.

Mehrwertsteuerbefreiung der Dienst-
leistungen von Arztgemeinschaften
Eine Mehrwertsteuerbefreiung ist indessen für
Leistungen von Arztgemeinschaften vorgesehen
(Art. 18 Ziffer 6 MWStG). Dies ist eine Steueraus-
nahme, die restriktiv interpretiert werden muss.
Die Steuerbefreiung untersteht jedoch strengen Be-
dingungen, die zwingend berücksichtigt werden
müssen, um davon profitieren zu können. Es gel-
ten unter anderen folgende Bedingungen:
1. Ist aus rechtlicher Hinsicht kein schriftlicher

Vertrag der einfachen Gesellschaft erforder-
lich, verlangt die Steuerverwaltung, dass der
Gruppenpraxisvertrag in Schriftform erstellt
wird. Dabei handelt es sich um einen Vertrag
der ein fachen Gesellschaft, der deren Existenz
und die praktischen Modalitäten der Gruppe
präzisiert. Die Steuerverwaltung verlangt zwar

keinen besonderen Vertragsinhalt, es lohnt
sich aber dennoch, hervorzuheben, dass die
Be dingungen für eine Steuerbefreiung erfüllt
sind.

2. Die Gruppe wird mit dem alleinigen Zweck ge-
gründet, die erforderliche Infrastruktur (medi-
zinische Geräte, Mobiliar und Anlagen, Perso -
nal) zu beschaffen und zu nutzen.

3. Alle Gesellschafter (Ärzte der Gruppe) müssen
einen Beruf im Gesundheitswesen ausüben
und über die kantonale Bewilligung zur selbst-
ständigen Ausübung ihres Berufs verfügen.

4. Die verursachten Kosten müssen den ver-
schie denen Gesellschaftern anteilsmässig und
zum Selbstkostenpreis (ohne Gewinn) in Rech-
nung gestellt werden. Gesetz, Doktrin und
Rechtsprechung präzisieren den Begriff an-
teils mässig nicht, es muss daher eine kohä-
rente Regel für den spezifischen Fall erstellt
werden, zum Beispiel entsprechend der An-
zahl Gesellschafter oder der tatsächlichen
Nut zung der Infrastruktur.

5. Die Gruppe erbringt keine Dienstleistungen und
liefert keine Waren an Dritte (der Gruppe). Ob-
wohl diese Bedingung mehr als diskutabel
und ohne rechtliche Begründung ist, muss sie
berücksichtigt werden, um zu vermeiden, dass
alle Leistungen der Gruppe besteuert werden.
Diese Besteuerung würde nämlich pauschal
er folgen, da die Verwaltungspraxis die Um-
satz mindestwerte (Fr. 75000) in diesem Fall
nicht anerkennt. Dies gilt vor allem für Grup-
pen, die ihre Tätigkeit in einem medizinischen
Zentrum von gewisser Grösse ausüben

6. Gruppenpraxen, die in Form von juristischen
Personen (Aktiengesellschaften, Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung) oder Personen -
gesellschaften (Kollektivgesellschaften, Kom-
mandit gesellschaften) gegründet werden,
gelten nicht als Gruppen im Sinne der vor-
stehenden Ausführungen. In diesem Fall
sind alle Leistungen, die die Gesellschaft er-
bringt, mehrwertsteuerpflichtig.

Leistungen einer Ärztegemeinschaft
Die folgenden Leistungen einer Gemeinschaft
sind namentlich mehrwertsteuerbefreit:
– Röntgen- und Ultraschalleinrichtungen;
– Laborleistungen;
– gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten

(Be  handlungszimmer, Wartezimmer, Büro,
Labor);

– gemeinsame Führung von Sekretariat und
Patientenkartei;

– Fakturierung und Inkasso für die verschie -
denen Mitglieder.
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Hingegen bleiben namentlich steuerpflichtig:
– die Abgabe von Medikamenten und medizi-

nischen Hilfsmitteln an die Gesellschafter
oder an Dritte;

– die Abgabe von Prothesen an die Gesellschaf-
ter oder an Dritte;

– die Führung der Buchhaltung und die Er-
stellung der Steuererklärung für die Gesell-
schafter.

Nicht erreichte Grenzen
Werden die oben erwähnten Grenzen nicht über-
schritten, ist es nicht erforderlich, für die einfache
Gesellschaft einen Vertrag zu erstellen. Ein Ver-
trag bezüglich der gemeinsamen Nutzung der In-
frastruktur der Arztpraxis genügt.

Im Weiteren ist es ratsam, die Nutzung der
Räumlichkeiten mittels eines kommerziellen
Miet vertrags festzulegen, da die Miete für die
Vermietung einer Immobilie ein nicht steuer-
pflichtiger Umsatz ist. Durch diese Vorgehens-
weise kann es sein, dass die oben erwähnten 
Umsatzgrenzen nicht erreicht werden und die
obligatorische Mehrwertsteuerpflicht vermieden
werden kann. Dies ist indessen nicht möglich,

wenn die Räumlichkeiten jedes Nutzers klar ge-
trennt sind.

Neben dem steuerlichen Aspekt empfehlen
wir in allen Fällen, in denen die Infrastruktur
oder das Personal gemeinsam genutzt werden,
einen Vertrag zu erstellen, der die «Spielregeln»
klar festhält. So können spätere Probleme ver-
mieden werden. Diese tauchen in der Regel näm-
lich schneller auf, als man erwarten würde, vor
allem in der Begeisterung über eine Praxisneu -
eröffnung.

Schlussfolgerungen
Die vorliegenden Ausführungen zeigen in groben
Zügen die Besonderheiten der Mehrwertsteuer
im Zusammenhang mit Gruppenpraxen auf. Es
handelt sich dabei aber nicht um eine umfas-
sende Studie, die alle möglichen Fälle berück-
sichtigt. Angesichts der vielen Besonderheiten
empfehlen wir Ihnen, Ihre Situation von Fach-
leuten sorgfältig prüfen zu lassen. Die FMH stellt
Ihren Mitgliedern Musterverträge für einfache
Gesellschaften und für die Nutzung von Infra-
strukturen zur Verfügung. Diese können von Fall
zu Fall personalisiert werden.
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